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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1995

Norm

StGB §32 Abs3

StGB §87

Rechtssatz

Der Tatbestand des § 87 Abs 1 und Abs 2 StGB läßt die Begehungsweise o6en, sodaß durchaus Raum dafür bleibt, im

Einklang mit den im § 32 Abs 3 StGB umschriebenen Strafbemessungsgrundsätzen eine akzentuierte

Rücksichtslosigkeit bei der Tatausführung der Körperverletzung ist sohin keine zwangsläu:ge Voraussetzung der

Todesfolge, sondern einer zusätzlichen Würdigung zugänglich.
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